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1 Anlass und allgemeine Angaben zur Fläche 

1.1 Lage 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 7.08 befindet sich im Süden der Gemeinde 
Südbrookmerland, im Ortsteil Theene ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ DŜƳŜƛƴŘŜǎǘǊŀǖŜƴ αYǊǳƳƳŜǊ ²ŜƎά ǳƴŘ α¢ƘŜŜƴŜǊ 
{ǘǊŀǖŜά, angrenzend an bebaute Grundstücke und umfasst eine Fläche von rd. 1,7 ha. Er liegt in der Flur 
2 der Gemarkung Theene. Die Lage des Planungsgebiets ist in Abb.1 dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebietes, rot eingekreist. Karte online unter: geobasis.niedersachsen.de 
abgerufen am 17.02.2021. 

Der Geltungsbereich wird im Norden und Südwesten durch Wohngrundstücke begrenzt. Im Westen 
und Südosten schließen landwirtschaftliche Nutzflächen an den Geltungsbereich an. Zwischen der süd-
östlich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfläche und dem Planungsbereich verläuft ein Entwässe-
rungsgraben sowie eine Baumreihe. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist Abb. 2 zu ent-
nehmen. 
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Abbildung 2: Lage des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 7.08 Krummer Weg (Auszug aus: https://www.um-
weltkarten-niedersachsen.de/). 

Nördlich und südlich des Geltungsbereichs grenzen Wohnsiedlungen an, hauptsächlich bestehend aus 
Einfamilienhäusern. 

Südwestlich gegenüber dem Geltungsbereich, hinter der Theener Straße erstreckt sich ein größeres 
Stillgewässer. Am östlichen Rand des Planungsgebiets verläuft der Ringkanal. 

1.2 Naturräumliche Lage /potenziell natürliche Vegetation 

Der Geltungsbereich des geplanten B-tƭŀƴƎŜōƛŜǘŜǎ bǊΦ тΦлуΣ αYǊǳƳƳŜǊ ²ŜƎά ƛǎǘ ŎŀΦ 1,709 ha groß und 
liegt im Ortsteil Neu-Ekels, Gemeinde Südbrookmerland, Landkreis Aurich. Südöstlich des Plangebietes 
verläuft die Kreisstraße K127 Ekelser Straße. Das Plangebiet ist über die Theener Str. und die Straße 
Krummer Weg zu erreichen.  

Bei der beplanten Fläche handelt es sich um eine aktuell noch unbebaute, ehemalige Ackerfläche, die 
seit einigen Jahren als Grünlandfläche (Intensivgrünland) genutzt wird. Es handelt sich um das Flurstück 
117/3, Flur 2 der Gemarkung Theene. Das Flurstück ist nach Norden, Osten und Westen durch angren-
zende Einfamilienhäuser umgeben. In südlicher Richtung liegen extensiv genutzte Grünländer und Wei-
deflächen, welche durch den Ringkanal begrenzt werden. Das Plangebiet liegt etwa 1,9 km entfernt vom 
Ortskern von Moordorf, am nördlichen Rand des Ortsteils Theene. Alt-Ekels grenzt im Westen an, das 
eigentliche Theene, eine mittelalterliche Upstreckensiedlung, liegt weiter südwestlich.  

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der naturräumlichen Einheit der Ostfriesisch-Oldenburgischen 
Geest. Gemäß MEISEL (1962) befindet sich der Geltungsbereich im Naturraum Nr. 602.05Σ αSimonswol-
der MoorgŜŜǎǘάΦ Das kennzeichnende naturräumliche Gefüge besteht aus weiten Flachmoorflächen und 
schmalen Geestwellen, die in südwestlicher Richtung verlaufen. Während die flachen Geestwellen 
Ackerland und Siedlungen tragen, sind die ehemaligen Moorflächen von Grünland geprägt. 
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Die potenzielle natürliche Vegetation im Plangebiet wäre gemäß der Karte der Potenziellen natürlichen 
Vegetation Deutschlands (SUCK & BUSHART 2010) ein Pfeifengras-Moorbirken-Stieleichenwald (H 20).  

1.3 Anlass und Zweck der Bauleitplanung  

In der Gemeinde Südbrookmerland, Landkreis Aurich, sollen in Neu-Ekels im Bereich der Straße Krum-
mer Weg neue Bauplätze für Einfamilienhäuser ausgewiesen werden. Dies geschieht im Rahmen der 34. 
Änderung des Flächennutzungsplans, die parallel zum vorliegenden Bebauungsplan aufgestellt wird.  

Der Bebauungsplan baut auf der 34. Änderung des Flächennutzungsplans auf und konkretisiert die zu-
lässigen Nutzungen räumlich und sachlich. Parallel zum vorliegenden Bebauungsplan werden 2 weitere 
Bebauungspläne aufgestellt: Nr. 3.38 "Am Kiefmoor/Süderstraße" (Ortsteil Moordorf/Victorbur) und Nr. 
4.10 "Stieglitzweg II. Bauabschnitt" (Ortsteil Moorhusen). 

Damit wird eine Verdichtung der Wohnbebauung südlich des Krummen Wegs in der Ortschaft Neu-Ekels 
erwirkt, im Sinne einer verträglichen Ortsentwicklung.  

Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maß-
nahmen der Innenentwicklung kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Bebauungspläne 
im beschleunigten Verfahren können ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB 
aufgestellt werden (was ortsüblich bekannt gemacht werden muss). Somit ist für dieses Vorhaben im 
Innenbereich keine Bearbeitung der Eingriffsregelung erforderlich. Aufgrund der rechtlichen Bestim-
mungen gemäß Novellierung des Bundesnaturschutzgesetz1 (zuletzt geändert im Oktober 13.10.2016) 
sind jedoch die artenschutzrechtlichen Aspekte gemäß BNatSchG zu beachten und so im Rahmen eines 
hier vorliegenden, artenschutzrechtlichen Fachgutachtens zu prüfen, um rechtlichen Konflikten durch 
Nennung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen vorzubeugen. 

1. Darstellung und Umfang der Bauleitplanungen 

2.1  Darstellung des Flächennutzungsplans 

Der Bebauungsplan wird gemäß § 8, Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan (FNP) entwickelt. Der 
betrachtete Geltungsbereich wird im rechtswirksamen Flächennutzungsplan im westlichen Teil als 
Wohnbaufläche betrachtet. Der östliche Teil unterliegt keinen Darstellungen des FNP (Weißfläche). 

Im Rahmen der 34. Flächennutzungsplanänderung wird für den östlichen Geltungsbereich ebenfalls das 
½ƛŜƭ αWohnbauflächenά ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ Die westliche Wohnbaufläche wird in eine private Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Hausgärten umgewandelt. Da sich die vorliegende Planung nicht aus dem wirksa-
men Flächennutzungsplan entwickeln lässt, wird die 34. Änderung des Flächennutzungsplans im 
Parallelverfahren aufgestellt.  

Die Gesamtgröße der angebotenen bebaubaren Wohnbauflächen der Gemeinde Südbrookmerland än-
dert sich nicht, da im Zuge der 34. Flächennutzungsplanänderung 10 Wohnbauflächen der Gemeinde im 
Umfang von 9,41 ha als Tauschflächen aus der Wohnnutzung herausgenommen und wieder als Fläche 
für die Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden (die mit der 34. FNP-Änderung in Zusammenhang 
stehenden 3 neuen Bebauungspläne haben einen Flächenumfang von 9,4 ha).  

 
1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 der Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist.  
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Abbildung 3: Auszug des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Südbrookmerland (Stand: November 2016), 
Geltungsbereich B-Plan Nr. 7.08 schwarz umrandet. rot: Wohnbauflächen, orange: Sonderbauflä-
chen (Einzelhandel), braun: Gemischte Bauflächen, blau: Wasserflächen u. Regenwasserrückhal-
tebecken, grün: Öffentliche Grünfläche, dunkelgrün: Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. 

2.2 Ziele und Inhalte des Bebauungsplans 

5ƛŜ ǾŜǊƪŜƘǊƭƛŎƘŜ IŀǳǇǘŜǊǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎ ŘŜǎ .ŀǳƎŜōƛŜǘŜǎ ŜǊŦƻƭƎǘ Ǿƻƴ bƻǊŘŜƴ ǸōŜǊ ŘŜƴ αYǊǳƳƳŜƴ ²ŜƎάΣ Ƴƛǘ 
einer untergeordneten Anbindung durch einen Rad- ǳƴŘ CǳǖǿŜƎ ŀƴ ŘƛŜ α¢ƘŜŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜάΦ 9ǎ ōŜǎǘŜƘǘ 
über die Gemeindestraßen nach Norden eine Verbindung zur B 72/. нмл α!ǳǊƛŎƘŜǊ {ǘǊŀǖŜά ƛƴ wƛŎƘǘǳƴƎ 
Emden/Norden und Aurich. Das Straßennetz innerhalb des kleinen Baugebiets wird so geführt, dass es 
ggf. nach Osten hin erweitert werden kann (zur Anbindung an ggf. eine spätere Baugebietserweiterung). 

Entsprechend der Zielsetzung wird innerhalb des neuen Wohngebiets eine Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,3 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,4 festgesetzt. Mit dem festgesetzten Maß der baulichen 
Nutzung soll das neue Wohngebiet entsprechend der Umgebung angepasst werden.  

Innerhalb des Geltungsbereiches wird die Anzahl der Vollgeschosse auf I beschränkt. Durch eine Höhen-
begrenzung (FH) der Gebäude auf max. 9 m über dem Straßenniveau wird erreicht, dass die Gebäude 
sich in die umliegende Siedlungsstruktur integrieren. 

Das Baugebiet erhält in der südlichen Mitte ein 806 qm großes Regenwasser-Rückhaltebecken, in dem 
maximal 70 cm hoch Oberflächenwasser angestaut werden kann. 

LƳ ǿŜǎǘƭƛŎƘŜƴ ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘǎ ǿƛǊŘ ŜƛƴŜ ǇǊƛǾŀǘŜ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜ Ƴƛǘ ŘŜǊ ½ǿŜŎƪōŜǎǘƛƳƳǳƴƎ αIŀǳǎƎŅǊǘŜƴά 
festgesetzt, wie das städtebauliche Konzept vorsieht. Eine starke bauliche Verdichtung ist in diesem Be-
reich nicht notwendig. Ob eine eher kleinteilige Nutzung durch einzelne Haushalte oder eine gemein-
schaftliche Nutzung ausgeübt werden wird, sollen die Anwohnern in nachbarschaftlicher Abstimmung 
selbstentscheiden, es erfolgen hier keine planerischen Vorgaben. Neben der gärtnerischen Nutzung im 
engeren Sinne sind in angemessenem Umfang Wege, Gartenlauben und andere für Hausgärten übliche 
Nutzungen zulässig.  
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Abbildung 4: geplanter Geltungsbereich (Quelle: Thalen Consult GmbH). 
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Tabelle 1: Umfang des Vorhabens / Flächenbilanz (aus: Begründung zum Bebauungsplan). 

CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎ CƭŅŎƘŜ  ҈ !ƴǘŜƛƭ DŜǎŀƳǘŦƭŅŎƘŜ 

²ŀǎǎŜǊŦƭŅŎƘŜƴκ wŜƎŜƴǊǸŎƪƘŀƭǘŜōŜŎƪŜƴ улс ǉƳ пΣтн ҈ 

±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ мΦссф ǉƳ фΣтс ҈ 

ōŜǎƻƴŘŜǊŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜκ Cǳǖπ ǳƴŘ wŀŘǿŜƎ ннф ǉƳ мΣоп ҈ 

²ƻƘƴƎŜōƛŜǘ млΦтуо ǉƳ снΣун ҈ 

tǊƛǾŀǘŜ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜ оΦслр ǉƳ нмΣлф ҈ 

DŜǎŀƳǘŦƭŅŎƘŜ мтΦлфо ǉƳ млл ҈ 

3.Rahmen der Umweltprüfung 

3.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung der Umweltprüfung 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB in Verbindung mit § 2a 
BauGB ist eine Umweltprüfung erforderlich. In dieser werden die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht als gesonderten Teil der Begründung beschrieben 
und bewertet. 

Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne sind die folgenden Gesetze und Verordnungen von Bedeu-
tung: 

¶ Baugesetzbuch (BauGB) 
¶ Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
¶ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
¶ Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) 
¶ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

3.2 Planerische Vorgaben 

Übergeordnete Planungen 

Im aktuellen rechtsverbindlichen Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Aurich 
vom 25.10.2019 wird für das Plangebiet keine konkrete Aussage getroffen. Das Plangebiet befindet sich 
innerhalb eines geeigneten Siedlungsbereichs. Der östlich vom PG liegende Ringkanal ist als linienförmi-
ger Biotopverbund im RROP dargestellt.  



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 7.08 αYǊǳƳƳŜǊ ²ŜƎά der Gemeinde Südbrookmerland                                  Juni 2024 

7 

 

 

Abbildung 5: Auszug aus RROP des Landkreises Aurich (ohne Maßstab) mit Lage des Planungsgebiets (hellgel-
ber Kreis) 

Vorbereitende Bauleitplanung 

Das Plangebiet wird in der Westhälfte durch die vorbereitende Bauleitplanung erfasst, der westliche 
Geltungsbereich ist im F-tƭŀƴ ŀƭǎ α²ƻƘƴōŀǳƎŜōƛŜǘά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ. Dies wird im aktuellen B-Plan jedoch 
nicht aufgegriffen, das Wohngebiet wird in den im F-Plan unbeschriebenen, östlichen Bereich des Gel-
tungsbereiches verschoben und der als Wohnbaugebiet ausgewiesene Bereich wird zu einer privaten 
Grünfläche. 

 

Landesraumordnungsprogramm (LRP) 

Im Niedersächsischen Landschaftsprogramm werden für den Geltungsbereich keine konkreten Aussa-
gen getroffen. Es kennzeichnet im noch bestehenden LP die natürliche Region als Ostfriesisch-Olden-
burgische Geest, in der aus landesweiter Sicht der Schutz von naturnahen Wäldern und Hochmooren, 
Wallhecken, Altwässern, nährstoffarmen Moorseen sowie des Feuchtgrünlandes vorrangige Bedeutung 
hat. 

Das Plangebiet liegt inmitten des gelb markierten Bereichs. Dieser Bereich ist vorrangig für Siedlungsbe-
reiche vorhergesehen. Der Ringkanal ist als linear verlaufendes Biotopverbund-Element dargestellt 
(grüne Linie). 
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem LROP Niedersachsen 2017 (ohne Maßstab) mit Lage des Plangebiets (hellgelber 
Kreis) 

 

Landschaftsrahmenplan des LK Aurich  

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Aurich liegt als Entwurf (1996) vor. Dem betrachteten Land-
schaftsbereich (Planungsbereich) in der Gemeinde Südbrookmerland wird keine besondere Bedeutung 
für Arten, Lebensgemeinschaften oder in Bezug auf die biologische Vielfalt zugesprochen. 

 

Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Südbrookmerland stammt aus dem Jahr 1999 und gilt als mittler-
weile veraltet.  

Allgemein wird dem Gebiet eine lokale Bedeutung für die Vielfalt, Eigenart sowie Schönheit des Land-
schaftsbildes zugesprochen. Der Bereich gehört zu den Moorkolonien. Die Streulagen der Bebauung 
sollten reduziert werden. Westliche Randbereiche des Planungsgebiets und die unbebauten Flächen 
südlich davon waren zum Schutz sowie der Entwicklung von artenreichem Grünland vorhergesehen. Der 
Krumme Weg stellt eine wichtige Rad- und Fußwegverbindung dar und soll dementsprechend attraktiv 
entwickelt werden. 

3.3 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 

¶ Natura 2000- / FFH-Gebiete und EU- Vogelschutzgebiete:  
Das Vogelschutzgebiet V 05, α9ǿƛƎŜǎ aŜŜǊάΣ YŜƴƴȊƛŦŦŜǊ 59 нпмл-401 und nordöstlich des Geltungs-
bereiches gelegen, ist vom Eingriffsraum mindestens 2,6 km entfernt. Sein Schutz ist durch die 
Ausweisung des LSG-!¦w ммάΤ αDas FFH-DŜōƛŜǘ α9ǿƛƎŜǎ aŜŜǊΣ DǊƻǖŜǎ aƻƻǊάΤ YŜƴƴȊƛŦŦŜǊ 59 нпмл-
301, wird vom ausgedehnteren Vogelschutzgebiet V 05 überlagert. Das Vogelschutzgebiet V09 
αOstfriesische Meereά Ƴƛǘ ŘŜǊ YŜƴƴȊƛŦŦŜǊ DE2509-401 befindet sich ca. 1,4 km vom Geltungsbe-
reich in westlicher Richtung. Das Vogelschutzgebiet wird vom Landschaftsschutzgebietes LSG AUR 
00032 überlagert. 
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Durch die vorliegende Planung werden weder innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches noch 
in angrenzenden Bereichen, Erhaltungsziele oder Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung (FFH-Gebiete) und der Europäischen Vogelschutzgebiete berührt. Innerhalb des 
Planungsraumes sind keine besonders geschützten Biotoptypen oder gefährdete Arten vorhan-
den, die in Zusammenhang mit typischen geschützten Biotopen der Schutzgebiete stehen. Folglich 
ist im Rahmen der Bauleitplanung keine Verträglichkeitsprüfung nach der FFH-Richtlinie bzw. der 
Vogelschutzrichtlinie durchzuführen.   
 

¶ Naturschutzgebiete gem. § 23 BNatSchG, Nationalparks, nationale Naturmonumente gem. § 24 
BNatSchG und Biosphärenreservate gemäß § 25 BNatSchG: 
Das Naturschutzgebiet NSG WE-млл αEwiges Meer und Umgebungά ǸōŜǊƭŀƎŜǊǘ Řŀǎ CCI-Gebiet 
α9ǿƛƎŜǎ aŜŜǊΣ DǊƻǖŜǎ aƻƻǊά und beginnt min. 5000 m Luftlinie nordöstlich des Plangebietes. Die 
NSG WE- 134 und WE- 320 αGroen Breike und Großes Meer/ Loppersumer Meerά ōŜŦƛƴŘŜƴ ǎƛŎƘ ƛƴ 
südwestlicher Richtung und sind mindestens 4000 m Luftlinie entfernt vom geplanten Vorhaben. 
Die Geltungsbereiche liegen daher deutlich außerhalb des Naturschutzgebietes (NSG). National-
parks/ nationale Naturmonumente oder Biosphärenreservate kommen im betrachteten Raum 
nicht vor.   
 

¶ Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG); Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG), Geschützte Land-
schaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG): 
Die Landschaftsschutzgebiet LSG-AUR-мм α.ŜǊǳƳŜǊŦŜƘƴŜǊ ς aŜŜǊƘǳǎŜƴŜǊ aƻƻǊά sowie LSG-AUR-
32 αOstfriesische Meereά nehmen zusammen einen großen Bereich des ostfriesischen Zentralhoch-
moors ein und weisen zudem eine hohe Strukturvielfalt mit Hochmoorresten, Hochmoor-Grünland 
mit Feuchtgrünland, Hochmoor, Wald, Kleingehölzen, Gräben und Kanäle sowie Moortümpeln auf. 
Schutzzweck der LSGs ist die Wahrung landschaftsästhetischer Eigenschaften und Merkmale von 
Hochmoorkulturland, Erhalt und Optimierung landschaftsökologischer Werte sowie die Sicherung 
und Förderung der Lebensräume (Rückzugsräume) einer angepassten Flora und Fauna. In die LSG 
eingebettet liegen die Naturschutzgebiete Ewiges Meer, Großes Meer/ Loppersumer Meer, Groen 
Breike die LSG übernehmen eine äußere Schutzfunktion als Pufferbereich. 
 
Das Plangebiet befindet sich weit außerhalb der LSG und auch nicht in anderweitig besonders ge-
schützten Bereichen nach §§ 28 (ND) oder 29 BNatSchG (Geschützter Landschaftsbestandteil). 
 

¶ Gesetzlich geschützte Biotoptypen gem. § 30 BNatSchG:  
Das Plangebiet liegt außerhalb von gesetzlich geschützten Biotopen und weist auf der Fläche auch 
keine Biotope gemäß § 30 BNatSchG oder § 24 NAGBNatSchG auf.  
 

¶ Gem. § 22 (3) NAGBNatSchG besonders geschützte Wallhecken: 
Der Planbereich weist keine Wallheckenstrukturen auf oder ist von ihnen umgeben.  

4. Bestandsaufnahme und Bewertung 

4.1 Schutzgut Mensch und Gesundheit 

Beim Schutzgut Mensch werden potenzielle Auswirkungen des Vorhabens auf Gesundheit, Wohlbefin-
den und Leben des Menschen, sowie Auswirkungen auf die Wohn- und Erholungsfunktion betrachtet.  

Der Geltungsbereich befindet sich am Rand der zentralen Wohngebiete von Moordorf. Beinahe alle 
Flächen rund um den Geltungsbereich sind bebaut und bewohnt. Der Planbereich wird im westlichen 
Teil und im angrenzenden südöstlichen Bereich kleinräumig privat als Pferdeweide genutzt.  

Weiterhin nutzen die Anwohner am Ostrand des Geltungsbereiches den Wanderweg entlang des Ring-
kanals als Naherholungsbereich zu Fuß oder mit dem Fahrrad, u.a. auch zum Hunde spazieren führen. 
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Dieser ist auch Teil des Radfernwegenetzes in Ostfriesland. Die Theener Straße ist Teil des regionalen 
Radwegenetzes. 

Bewertung  

Der eigentliche Geltungsbereich befindet sich innerhalb einer halboffenen Bebauung mit Resten von 
Grünland und landwirtschaftlichen Flächen. Die geplante Bebauung führt zu einer Schließung von Sied-
lungslücken und hält Wohnungsbauflächen in einer ruhigen Wohnlage vor.   

Der in Nähe des Geltungsbereiches liegende Wanderweg am Ringkanal ist ein wichtiger Bestandteil der 
Naherholung im Gebiet, dies wird jedoch durch den Geltungsbereich nicht gemindert. 

4.2 Schutzgüter Pflanzen und Tiere und biologische Vielfalt 

4.1.1. Schutzgut Biotope/Pflanzen 

Die Biotoptypen wurden gemäß des Biotopschlüssels nach v. Drachenfels (2021) aufgenommen. Abb. 
Nr. 8 zeigt die Biotoptypen im Geltungsbereich. Die Bewertung erfolgt in Wertfaktoren gemäß des Kom-
pensationsmodells des niedersächsischen Städtetags (2013). Letzterer orientiert sich weitgehend an der 
Bewertungseinstufung der Biotoptypen nach v. Drachenfels 2012. 

Es handelt sich bei dem östlichen Plangebietsteil, der bebaut werden soll, um eine ehemalige Ackerflä-
che (bis 2020), welche mit einer Grünland-9ƛƴǎŀŀǘ ǾŜǊǎŜƘŜƴ ǿǳǊŘŜ ǳƴŘ ƴǳƴ ŀƭǎ α{ƻƴǎǘƛƎŜǎ ŦŜǳŎƘǘŜǎ Lƴπ
ǘŜƴǎƛǾƎǊǸƴƭŀƴŘά όDLCύ ŀƴƎŜǎǇǊƻŎƘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΣ Řŀǎ als Wiese genutzt wird.  

Der westliche Teil des Geltungsbereiches wird von einem kleinen begrüppten Grünlandbereich einge-
ƴƻƳƳŜƴΣ ŘŜǊ ƛƴǘŜƴǎƛǾ ŘǳǊŎƘ tŦŜǊŘŜ ōŜǿŜƛŘŜǘ ǿƛǊŘΦ 5ƛŜ ²ŜƛǎŜ ǿƛǊŘ ŀƭǎ α{ƻƴǎǘƛƎŜ ²ŜƛŘŜŦƭŅŎƘŜά όD²ύ 
eingestuft. 

Das Plangebiet ist im Norden, Westen und Süden mit Wohnbebauung umgeben. Die Häuser sind bis auf 
wenige Ausnahmen im lockeren Einzelhausstil (OEL) modernerer Bauzeit gehalten und besitzen neuzeit-
ƭƛŎƘŜ ½ƛŜǊƎŀǊǘŜƴŀƴƭŀƎŜƴ όtI½ύ Ƴƛǘ ȊǳƳŜƛǎǘ ƛƴǘŜƴǎƛǾ ƎŜǇŦƭŜƎǘŜƴ α!ǊǘŜƴŀǊƳŜƴ {ŎƘŜǊǊŀǎŜƴά όDw!ύΦ 5ƛŜ 
Grundstücke sind meist eingefriedet mit Ziergebüschhecken aus heimischen und nicht heimischen Ge-
hölzen (BZE/BZN). Nördlich des Plangebietes verlaufen die Straßen (OVS) Krummer Weg und Cirksena-
straße, westlich die Theener Straße.  

Des Weiteren sind im gesamten Umfeld des Plangebietes Einzelbäume (HBE) unterschiedlicher Arten zu 
finden, sowie auch Sträucher (BE).  

Von der Durchführung des Bebauungsplanes sind eventuell vier größere Einzelbäume entlang des ge-
ǇƭŀƴǘŜƴ ǎǸŘƭƛŎƘŜƴ CǳǖǿŜƎŜǎ ōŜǘǊƻŦŦŜƴΣ ƛƴ ŜƛƴŜƳ .ŜǊŜƛŎƘ ǎǘŜƘŜƴŘΣ ŘŜǊ ŀƭǎ ƪƭŜƛƴŦƭŅŎƘƛƎŜ αDǊǸƴŀƴƭŀƎŜ Ƴƛǘ 
.ŀǳƳōŜǎǘŀƴŘά όt½wύ ƪŀǊǘƛŜǊǘ ǿǳǊŘŜΤ es handelt sich hierbei um 2 stärkere Ahorne, sowie eine Stieleiche 
und eine Schwarzerle.  
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Abbildung 7. Grünland-Einsaat 2020 im Ackerbereich; östlicher Geltungsbereich, mit viel aufgekommenem Bei-
kraut. Blick nach Südosten. 

 

Abbildung 8: Westliche Weidefläche, GW. Blick nach Westen. Die Grüppen ς Beet-Struktur ist gut erkennbar. 

Südöstlich/ östllich des Plangebietes befinden sich Grünflächen, die einer intensiven Beweidung durch 
Pferde unterliegen (GEFw/GW). Das Plangebiet wird entlang eines Grabens (FGZ) südlich von einer 
Baumreihe, bestehend aus Erlen (HBAEr) von den Pferdeweiden abgegrenzt. Randlich sind kleine Gra-
benähnliche Strukturen vorhanden, die zur Zeit der Begehung kein Wasser führten und für die Entwäs-
serung des Gebietes nur geringe Bedeutung haben. 
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Abbildung 9: Biotoptypen im Bereich des B-tƭŀƴǎ bǊΦ тΦлуΣ αYǊǳƳƳŜǊ ²ŜƎάΦ 
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Am Südostrand befindet sich in den Pferdeweiden eine historische, degenerierte Wallhecke 
(HWO/HWB), die größtenteils gehölzfrei ist.  

In der Umgebung des Plangebietes befindet sich am Südostrand mit dem Ringkanal ein größeres Fließ-
gewässer (FKK; Kleiner Kanal). Entlang des Ringkanals verläuft ein kleiner Wander- und Radweg (OVW). 
Südlich der Theener Straße befindet sich ein größeres, verbuschtes Stillgewässer (SEZ) als Feuchtbiotop 
und Kompensationsfläche für den B-Plan Nr. 9.05.1.  

Tabelle 2: Biotoptypen des Vorhabenbereichs und der näheren Umgebung mit Wertfaktor gem. Städtetagmo-
dell (2013). 

Code/Name/Kürzel gem. VON DRACHENFELS (2021) Wertfaktor gemäß Niedersäch-
sischem Städtetagmodell 
(2013) 

2.9.5 Gehölzfreie Wallhecke     (HWO) 4 

2.13.1 sonstiger Einzelbaum     (HBE) E 

4.13.3  Sonstiger vegetationsarmer Graben    (FGZ) 2 

4.14.1  Kleiner Kanal      (FKK) 2 

9.5.4 Sonstiges feuchtes Extensivgrünland    (GEF) 3 

9.6.4  Sonstiges feuchtes Intensivgrünland    (GIFb)  2 

9.8  Sonstige Weidefläche     (GW) 2 

11.1.1 Sandacker       (ASb) 2 

12.6.4  Neuzeitlicher Ziergarten     (PHZ) 1 

12.12.1 Sonstige Grünanlage mit altem Baumbestand   (PZR) 3 

13.7.2  Locker bebautes Einzelhausgebiet    (OEL) 1I 

4.1.2. Schutzgut Tiere 

Vogelarten 

In der Nähe des Plangebietes befindet sich ein für Brutvögel wertvoller Bereich 2510.1/5 mit der Bewer-
ǘǳƴƎ α{ǘŀǘǳǎ ƻŦŦŜƴάΦ 9ǎ ƘŀƴŘŜƭǘ ǎƛŎƘ ōŜƛ ŘŜƳ .ŜǊŜƛŎƘ ǳƳ DǊǸƴƭŀƴŘŦƭŅŎƘŜƴ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǎ Ringkanals. 

In einer Entfernung von mehr als 3 km Entfernung findet sich das EU-±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ ±лф αhǎǘŦǊƛŜǎƛπ
ǎŎƘŜ aŜŜǊŜάΣ Ŝƛƴ [ŜōŜƴǎǊŀǳƳ ŦǸǊ ²ƛŜǎŜƴǾǀƎŜƭ ǿƛŜ ¦ŦŜǊǎŎƘƴŜǇŦŜΣ YƛŜōƛǘȊΣ DǊƻǖŜǊ .ǊŀŎƘǾƻƎŜƭΣ wƻǘǎŎƘŜƴπ
kel usw. 

Durch die von den umgebenden Gärten und Einfamilienhäusern ausgehenden Beunruhigungen sind 
ebenfalls aufgrund der hohen Fluchtdistanzen der Offenlandarten keine Lebensräume für Wiesenvögel 
gegeben. 

Zur besseren Beurteilung des Bereiches als Lebensraum für Vogelarten der dörflichen Umgebung und 
ländlicher Siedlungen wurde für die artenschutzrechtliche Potenzialstudie eine einmalige Begehung des 
Plangebietes am 19.06.2020 in den frühen Morgenstunden (6.25 ς 7.15 Uhr) durchgeführt, um die vor-
kommenden und potenziell im Plangebiet brütenden Vogelarten zu erfassen. Die Kartierung erfolgte 
gem. den Kriterien von SÜDBECK ET AL. (2005) für Revierkartierungen, die festgestellten Arten werden 
Brutzeitfeststellungen gleichgesetzt. Es wurde für die Brutvögel neben einer Einzelbegehung eine Po-
tenzialabschätzung anhand der vorkommenden Biotope und Strukturen des Plangebietes als ausrei-
chend erachtet. 

Während der Begehung konnten die unterschiedlichen Vogelarten der dörflichen Umgebung und Sied-
lungen mit älteren Gärten wie Zaunkönig, Zilpzalp, Haussperling, Heckenbraunelle, Garten- und Haus-
rotschwanz, Amsel, Grünfink und Mönchsgrasmücke festgestellt werden. Zudem wurde auf der Fläche 
ein Fasanenhahn, sowie ein überfliegender Star beobachtet. Als einzige beobachtete Vogelart ist der 
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Star eine gefährdete Brutvogelart (RL 3) der Roten Liste Deutschlands (RYSLAVI et al 2020) und der Roten 
Liste Niedersachsens (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021).  

Weitere Aussagen zu potenziell im Gebiet und vor allem in den Randbereichen vorkommenden Brutvo-
gelarten sind anhand der Habitatausstattung des Plangebietes zu treffen. Anzunehmen sind aufgrund 
der dörflichen Umgebung zu den oben bereits genannten Arten Kohl- und Blaumeise, Rotkehlchen, 
Bachstelze, Singdrossel und Fitis. In etwas strukturreicheren, älteren Gärten in dörflicher Umgebung mit 
hohen, alten Bäumen, welche ggf. bereits Rindenschäden oder Höhlungen aufweisen, können zudem 
Kleiber oder Buntspecht als Höhlenbrüter auftreten, sowie Gelbspötter, Gimpel, Sommergoldhähnchen 
oder auch Kernbeißer. Elstern und Rabenkrähen nehmen hohe Bäume in Siedlungen für ihre Horste an, 
Dohlen brüten in passenden Schornsteinen meist älterer Häuser. Weitere Hausbrüter in Gebäudeni-
schen mit abwechslungsreicherem Umfeld können zudem Grauschnäpper sein, sowie auch Mehl-
schwalbe oder Rauchschwalbe. Schleiereulen können in alten Scheunen brütend und jagend auftreten, 
Waldohreulen nutzen dichtere alte Baumbestände größerer Gärten als Brutstandorte. 

 

Tabelle 3: Beobachtete und potenziell im Plangebiet brütende Vogelarten und ihr Status nach den Roten Listen 
(für Niedersachsen: KRÜGER & SANDKÜHLER 2021; für Deutschland: RYSLAVI et al. 2020) 
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1.  11870 Amsel Turdus merula A *  *  *  - 

2.  16360 Buchfink Fringilla coelebs B *  *  *  - 

3.  8760 Buntspecht Dendrocopos major Bs *  *  *  - 

4.  11220 Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Gr *  *  *  - 

5.  11210 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr *  *  *  - 

6.  15910 Haussperling Passer domesticus H *  *  *  - 

7.  10840 Heckenbraunelle Prunella modularis He *  *  *  - 

8.  3940 Jagdfasan Phasianus colchicus Fa - - - - 

9.  12770 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg *  *  *  - 

10.  15670 Rabenkrähe Corvus corone Rk *  *  *  - 

11.  6700 Ringeltaube Columba palumpus Rt *  *  *  - 

12.  15820 Star Sturnus vulgaris S 3 3 3 - 

13.  6840 Türkentaube Streptopelia decaocto Tt *  *  *  - 

14.  16490 Grünfink Carduelis chloris Gf *  *  *  - 

15.  10660 Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z *  *  *  - 

16.  13110 Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi *  *  *  - 

 

Die genannten Singvögel verhalten sich gegenüber Störungen von Personen z.B. in Gärten unempfind-
lich.  
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Abbildung 10: Im Untersuchungsgebiet vorkommende und potenziell brütende Vogelarten.  

Alle europäischen Vogelarten sind gemäß BNatSchG vom 1.3.2010 als besonders geschützt anzusehen. 
Streng geschützte Vogelarten (gemäß BNatSchG § т ΰ.ŜƎǊƛŦŦǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴΩΤ bǊΦ мпύ ƻŘŜǊ ŘŜǊŜƴ ǿŀƘǊπ
scheinliche Nistmöglichkeiten wurden im Geltungsbereich nicht angetroffen. Im Gebiet selbst ergeben 
sich keine Hinweise auf wertgebende Vogelarten, z.B. Rote-Liste-Arten oder Anhang IV - FFH-Arten. Der 
im Gebiet aufgetretene Star konnte nur als Überflieger festgestellt werden. Stare sind Höhlenbrüter und 
nutzen als Brutplätze Nischen in Mauern oder Baumhöhlen, sowie Nistkästen an Gebäuden, sodass eine 
mögliche Brut im näheren Umkreis nicht auszuschließen ist.  

Dennoch ist davon auszugehen, dass der Geltungsbereich mit den unterschiedlichen Grünlandbiotopen 
und den Gehölzstrukturen für die Avifauna der dörflichen Umgebung einen wichtigen Nahrungsraum 
darstellt. Als Baugebiet der Innenentwicklung bestehen für den Verlust der Grünlandbiotope und Ge-
büsch/Gehölze keine Verpflichtung zur Kompensation. Festgesetzt werden können hingegen Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen, welche den Verlust von Nahrungsbiotopen oder Nistmöglichkei-
ten im Geltungsbereich mindern können. 

Im Wesentlichen kommen im Plangebiet jedoch Gebüschbrüter vor, die noch allgemein häufig im halb-
offenen, mit Gehölzen strukturierten ländlichen Raum vertreten sind. 

Für die im Gebiet vorkommende Avifauna ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen durch die Reali-
sierung des Baugebietes zu rechnen. Vorkommende Arten können auf Randbereiche der Siedlung aus-
weichen, anderen Gebüschbrütern wie Amsel oder Zaunkönig werden einige neu angelegte Gärten spä-
ter ausreichenden Lebensraum bieten. Unter Kap. Nr. 5. werden Maßnahmen für die textlichen Festset-
zungen vorgeschlagen, deren Durchführung und Berücksichtigung im Baugebiet den Eingriff mindern 
können. 

 

Säugetierarten; Fledermäuse 

Aufgrund der im nahen Umfeld des Plangebietes vorkommenden Biotope wie Hecken, Gehölzstrukturen 
Grünland, sowie Fließgewässer ist davon auszugehen, dass planungsrelevante Tierarten wie die Gruppe 
der streng geschützten Fledermäuse im Gebiet jagen und in den Siedlungen oder Höfen sowie ggf. in 
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älteren Baumhöhlen Sommerquartiere usw. beziehen. In Tabelle 4 werden potenziell im Gebiet vorkom-
mende Fledermäuse aufgeführt, die in ähnlichen Landschaftsräumen der näheren Umgebung anlässlich 
von Fledermauskartierungen nachgewiesen wurden.  

Tabelle 4: Im Gebiet potenziell vorkommende Fledermausarten. 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL Nds. RL D 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2 G2 
Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 - 
Teichfledermaus Myotis dasycneme 2 D 
Großer Abendsegler  Nyctalus noctua 2 V 
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 1 D 
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 2 *  
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 D3 
Braunes Langohr Plecotus auritus 2 V 
Rote-Liste -Kategorien  

0 ausgestorben, erloschen, verschollen 

1 vom Aussterben bzw. Erlöschen bedroht 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 

R extrem selten 

G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

D Daten unzureichend 

V Vorwarnliste  

ς keine Rote Liste vorhanden 

*  ungefährdet (nur angegeben, soweit in der Druckfassung noch einer Gefährdungskategorie zugeordnet) 

 nicht bewertet 

  

Auf eine Fledermauserfassung wurde verzichtet, da sich im direkten Geltungsbereich keine Altbäume 
mit Höhlungen, Rindenabplatzungen etc. befinden, die ggf. entfernt werden müssen. Daher ist im Gel-
tungsbereich und seinem unmittelbaren Rand nicht vom Vorhandensein von Fledermaus-Quartieren 
auszugehen, die bei Bebauung des Geltungsbereiches betroffen wären. Zudem ist aufgrund zahlreicher 
fledermauskundlicher Untersuchungen im weiteren Umfeld gut bekannt, welche Arten im Gebiet und 
auch in den Siedlungen vorkommen. Grundsätzlich kann aber im weiteren Siedlungs-Umfeld des Bauge-
bietes mit Fledermausquartieren in Altbäumen oder Häusern gerechnet werden.  

Das extensiv genutzte Grünland (Pferdeweide, GETmw) und die intensiv genutzte nördliche Weide 
(GITmw, Rinderweide) werden aufgrund der Beweidung mit ihrem Insektenreichtum als Fledermaus-
jagdgebiete eingestuft. Anwohner berichteten von im Sommer jagenden, größeren Fledermäusen über 
insbesondere der südlichen Pferdeweide. Bei den beobachteten Arten dürfte es sich um Breitflügel- Fle-
dermäuse gehandelt haben, die gern über viehreichen Flächen jagen und von den Insekten profitieren, 
die von der Viehhaltung und ihrem Dung im Grünland angezogen werden.  

Unter den Fledermäusen sind Arten vertreten, die häufig und verbreitet in strukturreichen dörflichen 
{ƛŜŘƭǳƴƎŜƴ ǾƻǊƪƻƳƳŜƴ ǳƴŘ ƛƴƴŜǊƘŀƭō Ǿƻƴ DŜōŅǳŘŜƴ ƛƘǊŜ vǳŀǊǘƛŜǊŜ ōŜȊƛŜƘŜƴ όαIŀǳǎŦƭŜŘŜǊƳŅǳǎŜάύΦ Lƴ 
Ostfriesland sind dies häufig die Arten Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Braunes Langohr 
(Plecotus auritus) und Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus).  

Insbesondere die für dörfliche Umgebungen typische Breitflügelfledermaus und das Braune Langohr fin-
den im Geltungsbereich Nahrungsräume über den Grünlandflächen sowie entlang der Strauchhecken 
und Baumhecken. 

  

 
2 Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
3 Daten unzureichend 
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Bewertung 

Alle Fledermausarten gelten in Deutschland als streng geschützte Arten gemäß Bundes-Artenschutzver-
ordnung; darüber hinaus werden vorkommende Fledermausarten in der Roten Liste Niedersachsens ge-
führt.  

Unter den Fledermäusen sind Arten vertreten, die häufig und verbreitet in strukturreichen dörflichen 
{ƛŜŘƭǳƴƎŜƴ ǾƻǊƪƻƳƳŜƴ ǳƴŘ ƛƴƴŜǊƘŀƭō Ǿƻƴ DŜōŅǳŘŜƴ ƛƘǊŜ vǳŀǊǘƛŜǊŜ ōŜȊƛŜƘŜƴ όαIŀǳǎŦƭŜŘŜǊƳŅǳǎŜάύΦ Lƴ 
Ostfriesland sind dies die Arten Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Braunes Langohr (Plecotus 
auritus) und Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus).  

Weiter können Arten in Siedlungen jagend vorkommen, wenn in der Umgebung entsprechende Struk-
turen wie Gewässer oder größere Baumbestände vorhanden sind. Dies sind die an Gewässer orientierte 
²ŀǎǎŜǊŦƭŜŘŜǊƳŀǳǎ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ ŀƭǎ α²ŀƭŘŦƭŜŘŜǊƳŀǳǎά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘŜ wŀǳƘŀutfledermaus und der Große 
Abendsegler. Die zumeist Baumhöhlen, Spalten oder Rindenablösungen als Quartiere benötigenden 
α²ŀƭŘŦƭŜŘŜǊƳŅǳǎŜάΣ ƴǳǘȊŜƴ ƘǀƘƭŜƴǊŜƛŎƘŜ !ƭǘōŅǳƳŜ ƛƴ ƎǊǀǖŜǊŜƴ ŀƭǘŜƴ .ŀǳƳōŜǎǘŅƴŘŜƴ Ƴƛǘ ŜƴǘǎǇǊŜπ
chenden Stärken und Zerfallsstadien als Sommer- oder Balzquartier. Von Bedeutung sind auch insekten-
reiche Wander- und Jagdhabitate in oder an Siedlungen, die sich oftmals an Alleen, Baumreihen, Hecken 
oder Gewässerläufen orientieren.  

Aufgrund der im Umkreis des Plangebietes vorkommenden zahlreichen offenen Bereiche mit mehr oder 
weniger extensiv genutzten Flächen, den Strauch- und Baumhecken, teils älteren Einzelbäumen ist es 
wahrscheinlich, dass das Umfeld des Plangebietes eine wichtige Rolle für Fledermausarten als Nahrungs-
habitat und als Teillebensraum spielt. Fledermausquartiere kommen wahrscheinlich im Plangebiet nicht 
vor, da die Strukturen für Quartiere hier eher ungeeignet sind ς fehlende Quartiermöglichkeiten. In der 
weiteren Umgebung sind Quartiere eher wahrscheinlich.  

Auch kann im Plangebiet und seiner näheren Umgebung aufgrund der Nähe zum Ringkanal von einem 
Vorkommen der Wasserfledermaus ausgegangen werden. Die Wasserfledermaus nutzt offene Bereiche 
neben fließenden und stehenden Gewässern und eben diese Gewässer als Jagdhabitat. Möglicherweise 
ist der Ringkanal auch Jagdhabitat der höchst prioritären Fledermausart und Säugetierart des Anhangs 
II der FFH-Richtlinie, die Teichfledermaus (Myotis dasycneme). 

Das Plangebiet mit seiner weiteren Umgebung hat aufgrund der weniger strukturreichen Biotope als 
Nahrungs- und Teillebensraum eine allgemeine Bedeutung für die Fledermausfauna. Eine der Erlen der 
Baumreihe wies eine Höhlung in einer Astungswunde auf, was auf ein mögliches Fledermausquartier 
schließen könnte. Die Bedeutung als Quartierhabitat für die Fledermausfauna wird als mittelhoch ein-
gestuft. LƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘƛŜ ŦǸǊ ŘǀǊŦƭƛŎƘŜ ¦ƳƎŜōǳƴƎŜƴ ǘȅǇƛǎŎƘŜ .ǊŜƛǘŦƭǸƎŜƭŦƭŜŘŜǊƳŀǳǎ ǿǸǊŘŜ ŀƭǎ αIŀǳǎŦƭŜπ
ŘŜǊƳŀǳǎά ƛƳ DŜƭǘǳƴƎǎōereich mit seinen beweideten und potenziell insektenreichen Grünlandflächen 
ŜƛƴŜƴ bŀƘǊǳƴƎǎǊŀǳƳ ŦƛƴŘŜƴΦ !ǳŎƘ Řŀǎ .ǊŀǳƴŜ [ŀƴƎƻƘǊ ŀƭǎ αIŀǳǎŦƭŜŘŜǊƳŀǳǎά ǿǸǊŘŜ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ 
Strauchhecken und Baumhecken typische Flugstrecken und Nahrung finden. 

Von einer erheblichen Gefährdung für Fledermäuse durch die Durchführung der Planung ist jedoch nicht 
auszugehen. Der eigentliche Eingriffsraum ist sehr kleinräumig und zeigt keine besonderen Strukturen, 
die für Fledermäuse besonders wertvoll sind. Aufgrund der vielen Ausweichmöglichkeiten der Fleder-
mäuse auf umliegende offene Bereiche, ist die Beeinträchtigung durch die Planung eher gering.  

Amphibien/Reptilien 

Im Untersuchungsbereich kommen keine dauerhaft wasserführenden Feuchtbiotope vor. Daher sind für 
Amphibien keine Laichgewässer vorhanden. Da der Geltungsbereich beschattete Feuchtbereiche in 
Form von linear verlaufenden und verbindenden Strukturen wie Gräben mit Gehölzen aufweist, kann 
der Bereich aber Jahres- und Nahrungsraum für häufig vorkommende Amphibien wie die Erdkröten mit 
ihrer stärkeren, austrocknungs-unempfindlicheren Haut sein.  

Amphibienarten wie der Teichmolch oder der Grasfrosch haben etwas austrocknungsempfindlichere 
Haut, können sich nicht allzu weit von Gewässern oder Laichgebieten aufhalten und kommen wahr-
scheinlich im Bereich nicht vor. 
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Reptilien besiedeln störungsarme Randstrukturen der Kulturlandschaft, sowie leicht offene Brachflä-
chen mit Feuchtbereichen und auch offenen, besonnten Zonen. Der Siedlungs-Innenbereich erscheint 
zu stark gestört, als dass die im Bereich der ostfriesischen Geest noch anzutreffenden Arten 
Waldeidechse oder Blindschleiche vorkommen könnten. Der Standort ist zu stark verändert und anth-
ropogen überformt worden. 

 

Insekten / Heuschrecken 

Ein Großteil der heimischen Heuschrecken lebt in mehr oder weniger extensiv genutzten oder ungenutz-
ten, offenen Lebensräumen, daneben sind einige baumspezifische Arten vertreten. Wenige Arten kom-
men mit mehrschürigen und gedüngten Wiesen zurecht; Ackerflächen sind nur für wenige Arten bei 
extensiver Bewirtschaftung geeignet (Gr. Heupferd). Gefährdete Arten sind vielfach solche, die an ext-
reme und daher selten gewordene Standorte wie Magerrasen, Sandflächen oder Nasswiesen gebunden 
sind. Durch landwirtschaftliche Intensivierungen und den Rückgang von Säumen sind aber auch ehemals 
häufige Arten auf dem Rückzug. Die extensiv genutzte Grünlandfläche könnte z.B. häufigeren Heuschre-
ckenarten wie dem Braunen Grashüpfer (Chorthippus brunneus), dem Weißrandigen Grashüpfer (Chort-
hippus albomarginatus) oder dem Gemeinen Grashüpfer (Chorthippus parallelus) einen Lebensraum 
bieten. Seltene und gefährdete Arten sind nicht zu erwarten.  

 

Tagfalter  

Bis auf die häufigsten Arten sind alle heimischen Schmetterlinge gemäß Bundesartenschutzverordnung 
besonders geschützt. Tagfalter besiedeln artspezifisch unterschiedlichste Lebensräume. Neben Wander-
faltern (z.B. Distelfalter) kommen Biotopkomplex-Bewohner sowie Arten vor, die auf einzelne Nahrungs-
pflanzen in spezifischen Lebensräumen angewiesen sind und nur unter speziellen mikroklimatischen Be-
dingungen vorkommen. Für die meisten Arten gehören blütenreiche und nicht zu nährstoffreiche Habi-
tate zu den wichtigsten Lebensraumstrukturen.  

Das extensiv genutzte Grünland im Geltungsbereich ist mit seinen blühenden Kräutern wahrscheinlich 
von allgemeiner Bedeutung für die häufiger vorkommenden Falterarten. Die umliegenden, neuzeitli-
chen Ziergärten sind artenarm und haben für Tagfalter hingegen eine geringe Bedeutung. 

 

Libellen  

Sämtliche heimischen Libellenarten sind nach Bundesrecht und damit deutschlandweit besonders ge-
schützt. Libellen verbringen ihr Larvalstadium je nach Art in unterschiedlich strukturierten und unter-
schiedlich nährstoffreichen Fließ- und Stillgewässern. Auch als Imago halten sie sich vielfach in Gewäs-
sernähe auf. Gewässerausbau, Trockenlegungen, Gewässer-Verschmutzung durch Überdüngung, Pesti-
zideinsatz und Abwässer usw. haben viele Libellenarten selten werden lassen. Als Fressfeinde der Larven 
sind u.a. Fische zu nennen.  

Das Plangebiet hat aufgrund des Fehlens dauerhafter Kleingewässer keine Bedeutung als Fortpflan-
zungsbereich für Libellen. Das extensive Grünland kommt allenfalls als potenzielles Jagdgebiet für die 
Imagos in Frage. Mit der Realisierung der Bebauungen sind keine Beeinträchtigungen für die Libellen-
fauna zu erwarten, da keine Fortpflanzungsgewässer entfernt werden.  

4.2 Schutzgut Boden 

Der Boden ist landwirtschaftlich anthropogen überprägt, sehr wahrscheinlich war das Gebiet einmal von 
einer mehr oder weniger starken Hochmoordecke überzogen, die im Laufe der letzten Jahrhunderte 
abgetorft und durch Kultivierung und Entwässerung aufgezehrt wurde. Im Gebiet steht ein Gley-Podsol-
boden an. (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/, Aktuelle Bodenkarte 1: 50:000) 

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/
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Die Bewertung des Schutzgutes Boden erfolgt gemäß der Naturschutzfachlichen Hinweise zur Abhand-
lung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung; Nds. Landesamt für Ökologie / NLWKN (BREUER, 1994 
und 2006; BIERHALS 2003). 

 

         

Abbildung 11: Böden im Geltungsbereich https://nibis.lbeg.de Abbildung 12: Beispiel eines Gley-Podsols 
https://nibis.lbeg.de  

Der Gley-Podsol ist als stark anthropogen überprägter Boden mit zerstörten, ursprünglichen Bodenfor-
mationen von geringer ς allgemeiner Bedeutung (WST II) anzusehen.  

Es liegen keine Hinweise auf Altablagerungen oder Rüstungsaltlasten innerhalb oder im Umfeld des Plan-
gebietes vor. 

4.3 Schutzgut Wasser 

Schutzgut Oberflächenwasser 

Der Geltungsbereich liegt im Verbandsgebiet des Entwässerungsverbandes Aurich (EVA), Bezirk V (Ge-
markungen Aurich, Kirchdorf, Haxtum, Rahe, Westerende- Kirchloog, Walle, Moordorf, Georgsfeld, 
Theene und Extum).  

Der Planungsbereich enthält nur Oberflächengewässer in Form von flachen Gräben, die häufig über das 
Jahr hinweg nicht dauerhaft wasserführend sind. Überschüssiges Regenwasser im Geltungsbereich ge-
langt u.a. in den südöstlichen Graben, die weitere Ableitung dieses relativ hochgelegenen Geestgebietes 
(2,7 m NHN) erfolgt Richtung Osten direkt in den Ringkanal. 

Die Oberflächengewässer/ Gräben des Geltungsbereichs sind nicht permanent wasserführend und für 
den Landschaftshaushalt als von allgemeiner ς geringer Bedeutung (WST II) anzusehen. 

Gley-Podsol 

Gley-Podsol 

https://nibis.lbeg.de/
https://nibis.lbeg.de/
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Abbildung 13: Oberflächengewässer in Nähe des Geltungsbereichs Quelle: https://www.umweltkarten -nieder-
sachsen.de/Umweltkarten/?lang=de&topic=Basisdaten&bgLayer=TopographieGrau  

 

Schutzgut Grundwasser  

Das Plangebiet liegt im liegt im Wassergewinnungs- und Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Mari-
enhafe. Die nächstgelegenen Förderbrunnen befinden sich ca. 5,6 km südwestlich des Plangebietes am 
Siegelsumer Wasserwerk. 

Der winterliche mittlere Grundwasserhochstand liegt bei 0,5 m unter Geländeoberfläche, der mittlere 
sommerliche Grundwassertiefstand liegt bei 1,60 m unterhalb GOF. Das hohe Geestgebiet liegt relativ 
grundwasserfern. Die Grundwasserneubildungsrate ist im Gebiet gering und lag zwischen 1991 ς 2020 
bei >100 - 150 mm/a pro Jahr (Methode mGROWA. https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=510#). Im 
Geltungsbereich des B-Planes ist der Boden von relativer α9ƳǇŦƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘά ƘƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ ŘŜǎ ŀǳǎƎŜǇǊŅƎπ
ten Sickervermögens des Bodens. Beeinträchtigungen können durch Stoffeinträge von Straßen, Park-
ǇƭŅǘȊŜƴ ŜǘŎΦ ŜǊŦƻƭƎŜƴ όwŜƛŦŜƴŀōǊƛŜōΣ {ŎƘƳƛŜǊǀƭǊŜǎǘŜΧύ.  

 

https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?lang=de&topic=Basisdaten&bgLayer=TopographieGrau
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?lang=de&topic=Basisdaten&bgLayer=TopographieGrau
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Abbildung 14: Jährliche Grundwasserneubildung 1990-2020 im Planungsgebiet. Quelle: https://nibis.lbeg.de 

4.4 Schutzgüter Klima / Luft 

Das Klima Ostfrieslands ist vorwiegend atlantisch-maritim geprägt. Charakteristisch sind daher geringe 
tägliche und jährliche Temperaturschwankungen, reiche Niederschläge (650 ς 800 mm), hohe relative 
Luftfeuchtigkeit, eine starke Bewölkung und Luftbewegung sowie ein verspäteter Beginn der Jahreszei-
ten. Durch den hohen Luftaustausch hat das Relief naturgemäß einen eher geringen Einfluss auf das 
Klima. Der Planbereich liegt im Klima des küstennahen Hinterlandes (küstennaher Raum). Die Hauptein-
flussgröße der Klimabildung im Untersuchungsgebiet ist der Wärmeaustausch zwischen Meer und Fest-
land. Dies ruft geringere Temperaturextreme (8,5°C Jahresdurchschnitt) zwischen Sommer und Winter 
hervor. Die jährliche klimatische Wasserbilanz ergibt einen hohen Wasserüberschuss (300 ς 400 
mm/Jahr) mit einem geringen bis sehr geringen Defizit von weniger als 50 mm im Sommerhalbjahr (MO-
SIMANN et al 1999, MÖHLMANN 1975). Das Jahresmittel der Niederschläge liegt in Ostfriesland bei etwa 
760 mm/m². Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich mittlerer jährlicher Niederschlagsmengen (um 
Aurich: 800 ς 1000 mm). 

 

Abbildung 15: Durchschnittliche Temperatur und Niederschlag in Moordorf 

>300-350mm/a 

>100-150mm/a 

>150-200mm/a 

>250-300mm/a 

https://nibis.lbeg.de/
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4.5 Schutzgut Landschaftsbild/Ortsbild 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Aurich (Entwurf 1995) definiert das Planungsgebiet als kei-
nen wichtigen Bereich für Arten, Lebensgemeinschaften oder Vielfalt sowie der Eigenart und Schönheit 
des Landschaftsbildes. 

im Landschaftsplan Südbrookmerland (REGIOPLAN 1999) wird das großräumigere Gebiet als lokal be-
deutend für Arten und Lebensgemeinschaften, sowie allgemein bedeutend für die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit des Landschaftsbildes beschreiben. Das Leitbild des Landschaftsplanes ordnet das Planungs-
gebiet den Moorkolonien zu. Ziel ist hier, eine weitere Streuung von Siedlungen, wie sie bereits gegeben 
ist, zu vermeiden. Die Siedlungsentwicklung soll hin zum Ortszentrum Moordorf erfolgen. Zudem soll 
entlang des Krummen Wegs ein wichtiger Rad- und Fußgängerweg ansprechend gestaltet werden. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7.08 liegt in der westlichen Randlage von Moordorf und 
ist anthropogen überprägt. 

Der Geltungsbereich wird durch Siedlungen nach Norden und Süden begrenzt. Nach Südosten hin be-
grenzt erst eine Weidefläche das Gebiet, darauf folgt der Ringkanal.  

Richtung Süden geht die Siedlung in eine halboffene Landschaft kultivierter, landwirtschaftlich genutz-
ter ehemaliger Hochmoorareale mit Feldheckenstrukturen, Gräben und einem gewissen Anteil arten-
reicheren, feuchten Extensivgrünlandes mit historisch gewachsener, naturraumtypischer Eigenart 
über. Die Übergänge sind fließend und werden durch Entwässerungsgräben und Feldhecken als natur-
nahe Elemente geprägt, die die landwirtschaftlich genutzten Flächen gliedern.  

Das Landschafts- und Ortsbild des Geltungsbereiches ist aufgrund der häufig nicht ortstypischen Ge-
bäude und naturfernen Ziergärten, aber auch offener, klein strukturierter Grünlandbereiche, von Ge-
hölzen entlang der Gräben umgeben; als von geringer bis mittlerer Bedeutung für das Landschafts- und 
bild (WST II-III) anzusehen. 

 

 

Abbildung 16: Südöstliche Intensivgrünlandfläche Anfang 2023. Blick nach Westen. 

4.6 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Nach heutigem Kenntnisstand sind keine Kultur-, Bau- oder Naturdenkmale im räumlichen Geltungsbe-
reich vorhanden.  














































































